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1. Teil 

Problemstellung 

§ 1 Einleitung 

Die Entwicklung der nahezu 150-jährigen Geschichte der Beteiligung von 
Arbeitnehmern an Entscheidungen auf betrieblicher Ebene hat unter der Gel-
tung des BetrVG 1972 zu einem immer stärkeren Einfluß des Betriebsrats auf 
das betriebliche und markibezogene (unternehmerische) Handeln des Arbeitge-
bers geführt.  Aufgrund des Interessengegensatzes kommt es zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat zu Konflikten darüber, ob Maßnahmen des Arbeitgebers der 
Mitbestimmung unterliegen. Da unmittelbare unternehmerische Aktivitäten nur 
vom Arbeitgeber ausgehen können (§ 77 Abs. 1 Satz 2 BetrVG1 ), ist es ver-
ständlich, daß sich die wissenschaftliche Diskussion und die Entscheidungen 
der Arbeitsgerichtsbarkeit 2 überwiegend mit dem Rechtsschutz des Betriebsrats 
vor mitbestimmungswidrigen Handlungen des Arbeitgebers beschäftigen. 

Im Gegensatz hierzu fehlt eine vertiefte Auseinandersetzung zur Rechts-
schutzproblematik aus Sicht des Arbeitgebers. Die Untersuchungen beschrän-
ken sich entweder auf eine zivilrechtliche Haftung des Betriebsrats bzw. seiner 
Mitglieder3 oder streifen das Problem rechtzeitigen Rechtsschutzes nur knapp.4 

I. Die historisch betrachtet stetige Erweiterung der Beteiligungs- und Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats hat unter der Geltung des BetrVG 1972 dazu 
geführt,  daß der Betriebsrat zunehmend auf marktorientiertes Verhalten des 
Arbeitgebers Einfluß nehmen kann. Diese Einflußmöglichkeiten ergeben sich 

1 Im folgenden wird für das BetrVG 1972 die Abkürzung BetrVG benutzt und Ab-
weichungen gesondert verdeutlicht. 

2 GK-BetrVG5-Wiese,  § 23 Rn. 116 ff.,  119 m.w.Nw.; GK-BetrVG4-Wiese,  § 87 Rn. 
73 ff.;  Schlünder,  Die Rechtsfolgen der Mißachtung der Betriebsverfassung  durch den 
Arbeitgeber, 1991. 

3 Umfassend die Habilitationsschrift  von Belling , Die Haftung des Betriebsrats und 
seiner Mitglieder für Pflichtverletzungen, 1990; Nolting,  Die Haftung des Betriebsrats 
gegenüber den Arbeitnehmern unter besonderer Berücksichtigung von personellen Ein-
zelmaßnahmen, Diss. Bielefeld 1980; Rosset,  Rechtssubjektivität des Betriebsrats und 
die Haftung seiner Mitglieder, 1985; Buchner,  FS für Müller, S. 93 ff.; Β rill/Der leder , 
AuR 1980, 353 ff.  (Meinungsstand), 360 ff.  (dogmatische Probleme) sowie Weiss,  RdA 
1974, 269 ff. 

4 Dütz,  ZfA 1972, 247, 259 ff.,  263 ff.;  Heinze,  RdA 1986, 273, 289 ff.;  Olderog, 
NZA 1985,753,758. 
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daraus, daß in Mitbestimmungsangelegenheiten eine einverständliche und ge-
meinsame Entscheidung getroffen  werden muß, bevor der Arbeitgeber wirksam 
handeln kann. Die Rechtsstellung des Betriebsrats wird in sozialen Angelegen-
heiten über die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung, in personellen Angele-
genheiten über das Zustimmungsverweigerungsrecht und in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten über die mittelbare Sanktion des Nachteilsausgleichs gewähr-
leistet. In diesen Regelungsbereichen obliegt dem Arbeitgeber einerseits die 
Handlungsverpflichtung vor Durchführung  einer Maßnahme und andererseits 
trägt er das Verhandlungsrisiko. Verhandlungsrisiko meint hier, daß der Arbeit-
geber das Risiko einer gemeinsamen Entscheidungsfindung trägt. Nicht zuletzt 
trifft  ihn darüber hinaus das Vergütungsrisiko. 

Das Verhandlungsrisiko belastet den Arbeitgeber um so stärker, je mehr er 
auf kurzfristige  und am Markt orientierte Entscheidungen angewiesen ist. Zwar 
sieht das Betriebsverfassungsrecht  einige Rechtsschutzmöglichkeiten vor; ins-
besondere hat es für den Fall, daß sich die Betriebspartner nicht einigen können 
die Einigungsstelle als betriebliche Schlichtung institutionalisiert. In der Praxis 
erweist sich jedoch, daß das Einigungsstellenverfahren  sowie das beschleunigte 
Besetzungsverfahren  nach § 98 ArbGG den Bedürfnissen nach kurzfristigen 
Regelungen nicht hinreichend Rechnung tragen kann. Unter dem Zeitaspekt ist 
die Kompetenzerweiterung des Betriebsrats nicht mit entsprechenden Rechts-
schutzmöglichkeiten des Arbeitgebers einhergegangen. 

Von daher widmet sich die Arbeit dem möglichen Anwendungsbereich der 
einstweilig sichernden, regelnden und feststellenden Verfügung im Rahmen der 
bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten des Arbeitgebers in sozialen Angele-
genheiten i.S. des § 87 Abs. 1 BetrVG, in personellen Angelegenheiten i.S. der 
§§ 99 und 102 BetrVG sowie in wirtschaftlichen Angelegenheiten i.S. der §§ 
111 ff.  BetrVG. 

II. Daß es sich nicht um ein rein theoretisches Problem handelt, mögen fol-
gende Fälle illustrieren: 

Fall 1 (Verpackungsfall): 

Das Unternehmen A stellt Verpackungsartikel unterschiedlicher Art her. Der 
ganz überwiegende Teil der Produktion ist dabei auf die Herstellung von "twist 
off'-Gläsern  zur Lebensmittel Verpackung ausgerichtet. 80% dieser Produktion 
liefert A an das Unternehmen B, das Frischgemüse für Kleinkinder vertreibt und 
neben A von zwei weiteren Lieferanten mit jeweils 25 % beliefert  wird. Am 
Dienstag abend erhält A von Β die Mitteilung, daß 10 LKW-Ladungen Gläser 
bis zum kommenden Montag benötigt würden, da am Sonntag Frischgemüse 
angeliefert  werde, das innerhalb von 24 Stunden verpackt werden müsse. 
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Trotz Bitten des Arbeitgebers weigert sich der Betriebsrat, Überstunden ein-
zuführen und lehnt den von A vorgeschlagenen X als Einigungsstellenvorsit-
zenden ab. 

Kann A beim Arbeitsgericht mittels einer einstweiligen Verfügung die Ein-
führung von Überstunden mit Erfolg beantragen, wenn er vorträgt, daß seine 
beiden Konkurrenten an seine Position träten, er deshalb seine diesbezügliche 
Produktion um 75 % absenken müßte und damit der Bestand des Betriebes ge-
fährdet wäre, wenn er die kurzfristige  Lieferung nicht erfüllen könne und hierfür 
entsprechende wirtschaftliche Unterlagen vorlegt ? 

Fall 2 (Werftfall) 

W ist ein mittelständisches Unternehmen der Werftindustrie  und muß inner-
halb des nächsten Monats ein Angebot über den Umbau oder die Reparatur 
eines Schiffs  abgeben. Wegen des Termindrucks in der Auftragserledigung  ist 
dies nur unter Einsatz einer weiteren, dritten Schicht für den Zeitraum von 2 
Monaten realisierbar. W muß vor Abgabe seines Angebots wissen, ob der Be-
triebsrat einer weiteren Schicht zustimmt. 

Kann W, wenn der Betriebsrat die Einführung einer dritten Schicht verwei-
gert, eine entsprechende Regelungsverfügung für den Fall der Auftragserteilung 
beim Arbeitsgericht beantragen ? 

Fall 3 (Inventurfall): 

In einem größeren Geschäft des Einzelhandels mit 200 Mitarbeitern ist zum 
Ende des Jahres die Inventur durchzuführen.  Da die Geschäftsleitung das Ge-
schäft nach Weihnachten und in der ersten Januarwoche wegen des zu erwar-
tenden Umsatzes nicht schließen will, beantragt sie am 10. Dezember beim Be-
triebsrat, nachdem kurzfristig  Aushilfskräfte  über eine Drittfirma nicht hatten 
beschäftigt werden können, die Einführung von Überstunden für die erste 
Januarwoche. Dabei soll je Mitarbeiter pro Abteilung in dieser Woche insge-
samt 8 Stunden zusätzlich gearbeitet werden. 

Der Betriebsrat weigert sich, mit der Geschäftsleitung darüber in Verhand-
lungen zu treten. Schließlich macht der Betriebsrat am 20. Dezember das Ange-
bot, die Überstunden zu akzeptieren, wenn über den tariflichen Überstunden-
zuschlag hinaus ein einmaliger Betrag von 100 DM gezahlt werde. 

Da sich beide nicht über die Besetzung der Einigungsstelle verständigen kön-
nen, leitet die Geschäftsführung  am 28. Dezember beim Arbeitsgericht das Be-
setzungsverfahren  ein. Kann die Geschäftsleitung eine einstweilige Verfügung 
gegen das Verhalten des Betriebsrats sowie auf Einführung der Überstunden 
beantragen, als sich abzeichnet, daß eine Entscheidung der Einigungsstelle nicht 
rechtzeitig zu erlangen ist ? 


